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§ 28 Wr. KAG Verwendung und
Offenlegung von Drittmitteln

 Wr. KAG - Wiener Krankenanstaltengesetz 1987

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 22.02.2023

(1) Drittmittel sind nanzielle Zuwendungen an Krankenanstalten, einzelne Abteilungen, Departments oder sonstige

Organisationseinheiten, die nicht oder nicht unmittelbar der Abgeltung einer konkreten Leistung dienen oder

anlässlich einer konkreten Leistung zusätzlich zur Verfügung gestellt werden.

(2) Drittmittel dürfen von ö entlichen Krankenanstalten - ausgenomen Universitätskliniken - ausschließlich für Zwecke

verwendet werden, die den Aufgaben der Krankenanstalten dienen.

(3) Ö entliche Krankenanstalten - ausgenommen Universitätskliniken - haben der Landesregierung jährlich bis

längstens 30. April eine Aufstellung über die im vorangegangenen Kalenderjahr erhaltenen Drittmittel und deren

Verwendung vorzulegen.
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